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Amtsblatt der Stadt Aalen

Öffentliche Bekanntmachung über das 
Recht auf Einsicht in das Wählerverzeich-
nis für die Wahl zum Europäischen Parla-
ment –Europawahl– und für die Wahl des 
Gemeinderats, des Ortschaftsrats und des 
Kreistags sowie die Erteilung von Wahl-
scheinen für diese Wahlen am 25. Mai 
2014

Am 25. Mai 2014 findet in der bundesrepu-
blik Deutschland die Wahl zum europäi-
schen Parlament – europawahl - und 
gleichzeitig finden in der Stadt Aalen die 
Kommunalwahlen - Wahl des Gemeinde-
rats, Wahl des ortschaftsrats und Wahl des 
Kreistags - statt. 

1. Die Wählerverzeichnisse für die europa- 
 wahl und die Kommunalwahlen für die  
 Wahlbezirke der Stadt Aalen werden in der  
 Zeit vom 5. Mai 2014 bis 9. Mai 2014 wäh- 
 rend der allgemeinen Öffnungszeiten  
 zentral im rathaus Aalen, 2. Stock,  
 Zimmer 208, für Wahlberechtigte zur  
 einsichtnahme barrierefrei erreichbar  
 bereitgehalten.
 Jeder Wahlberechtigte kann die richtig- 
 keit und Vollständigkeit der zu seiner  
 Person im Wählerverzeichnis eingetrage- 
 nen Daten überprüfen. Sofern ein Wahl- 
 berechtigter die richtigkeit und Vollstän- 
 digkeit der Daten von anderen im  
 Wählerverzeichnis eingetragenen Perso- 
 nen überprüfen will, hat er Tatsachen  
 glaubhaft zu machen, aus denen sich  
 eine unrichtigkeit oder unvollständigkeit  
 des Wählerverzeichnisses ergeben kann.  
 Das recht auf überprüfung besteht nicht  
 hinsichtlich der Daten von Wahlberech- 
 tigten, für die im Melderegister ein Sperr- 
 vermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melde- 
 rechtsrahmengesetzes und § 33 Abs. 1 des  
 Meldegesetzes eingetragen ist.
 Das Wählerverzeichnis wird im automati- 
 sierten Verfahren geführt. 

Wählen kann nur, wer in die Wählerver-
zeichnisse für die europawahl/Kommu-
nalwahlen eingetragen ist oder einen Wahl-
schein für diese Wahlen hat. 

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem
 2.1 Wahl des Gemeinderats – 
  Ortschaftsrats
 Personen, die ihr Wahlrecht für Ge- 
 meindewahlen durch Wegzug oder Verle- 
 gung der hauptwohnung aus der Ge- 
 meinde verloren haben und vor Ablauf  
 von drei Jahren seit dieser Veränderung  
 wieder in die Gemeinde zuziehen oder  
 dort ihre hauptwohnung begründen,  
 werden, wenn sie am Wahltag noch nicht  
 drei Monate wieder in der Gemeinde woh- 
 nen oder ihre hauptwohnung begründet  
 haben, nur auf Antrag in das Wählerver- 
 zeichnis eingetragen. Für die Wahl des  
 ortschaftsrats setzt dies voraus, dass die  
 in Satz 1 genannten Personen am Wahltag  
 in der ortschaft ihre hauptwohnung  
 haben. 

 2.2 Wahl des Kreistags
 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl  

 des Kreistags durch Wegzug oder Verle- 
 gung der hauptwohnung aus dem Land- 
 kreis verloren haben und vor Ablauf von  
 drei Jahren seit dieser Veränderung wie- 
 der in den Landkreis zuziehen oder dort  
 ihre hauptwohnung begründen, werden,  
 wenn sie am Wahltag noch nicht drei  
 Monate wieder im Landkreis wohnen  
 oder ihre hauptwohnung begründet  
 haben, ebenfalls nur auf Antrag in das  
 Wählerverzeichnis eingetragen. ist die  
 Gemeinde, in der ein Antrag auf eintra- 
 gung in das Wählerverzeichnis gestellt  
 wird, nicht identisch mit der Gemeinde,  
 von der aus der Wahlberechtigte seiner- 
 zeit den Landkreis verlassen hat oder  sei- 
 ne hauptwohnung verlegt hat, ist dem  
 Antrag auf eintragung in das Wählerver- 
 zeichnis eine bestätigung über den Zeit- 
 punkt des Wegzugs oder der Verlegung  
 der hauptwohnung aus dem Landkreis  
 sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeit- 
 punkt beizufügen. Die bestätigung erteilt  
 kostenfrei die Gemeinde, aus der der  
 Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen  
 ist oder aus der er seine hauptwohnung  
 verlegt hat. 

 2.3 Wahlberechtigte unionsbürger, die  
 nach § 22 Meldegesetz nicht der Melde- 
 pflicht unterliegen und nicht in das Mel- 
 deregister eingetragen sind, werden  
 ebenfalls nur auf Antrag in das Wähler- 
 verzeichnis eingetragen. Dem schriftli- 
 chen Antrag auf eintragung  in das Wäh- 
 lerverzeichnis hat der unionsbürger eine  
 Versicherung an eides statt mit den erklä- 
 rungen nach § 3 Abs. 3 und 4 Kommu- 
 nalwahlordnung anzuschließen.

 Die Anträge auf Eintragung in das  
 Wählerverzeichnis müssen schriftlich  
 gestellt werden und spätestens bis Sonn- 
 tag, 4. Mai 2014 (keine Verlängerung  
 möglich) eingehen beim Bürgermeister- 
 amt Aalen, Marktplatz 30, 73430 Aalen.  
 Vordrucke für diese Anträge und erklä- 
 rungen hält das bürgermeisteramt, Wahl- 
 amt, 2. Stock, Zimmer 208, bereit. ein be- 
 hinderter Wahlberechtigter kann sich bei  
 der Antragstellung der hilfe einer anderen  
 Person bedienen.
 Wird dem Antrag entsprochen, erhält der  
 betroffene eine Wahlbenachrichtigung,  
 sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl- 
 schein beantragt hat.

3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrich- 
 tig oder unvollständig hält, kann während  
 des o.g. Zeitraums (nr. 1), spätestens am  
 Freitag, 9. Mai 2014 bis 12 uhr, bei der Ge- 
 meindebeörde Bürgermeisteramt Aalen,  
 Wahlamt, 2. Stock, Zimmer 208, ein- 
 spruch einlegen (bzgl. europawahl) bzw.  
 einen Antrag auf berichtigung (bzgl. der  
 Kommunalwahlen) des/der Wähler- 
 verzeichnisse(s) stellen.

 Der einspruch/Antrag kann schriftlich  
 oder durch erklärung zur niederschrift  
 eingelegt/gestellt werden. 

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerver- 

 zeichnis eingetragen sind, erhalten bis  
 spätestens 4. Mai 2014 eine Wahlbenach- 
 richtigung.
 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhal- 
 ten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu  
 sein, muss einspruch gegen das Wähler- 
 verzeichnis einlegen bzw. Antrag auf be- 
 richtigung stellen, wenn er nicht Gefahr  
 laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht  
 ausüben kann.
 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das  
 Wählerverzeichnis eingetragen werden  
 und die bereits einen Wahlschein und  
 briefwahlunterlagen beantragt haben,  
 erhalten keine Wahlbenachrichtigung.
 Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich  
 nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks  
 wählen, in dessen Wählerverzeichnis er  
 eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der  
 Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer  
 in einem anderen Wahlbezirk oder durch  
 briefwahl wählen möchte, benötigt dazu  
 einen Wahlschein (siehe nr. 5). 

5. Wahlschein
 5.1 Wer einen Wahlschein für die Euro- 
 pawahl hat, kann im Landkreis ostalb- 
 kreis durch Stimmabgabe in einem belie- 
 bigen Wahlraum dieses Landkreises oder  
 durch briefwahl teilnehmen. 

 5.2 Wer einen Wahlschein für die Kom- 
 munalwahlen hat, kann entweder in  
 einem beliebigen Wahlraum des im Wahl- 
 schein angegebenen Gebiets oder durch  
 Briefwahl wählen. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 6.1 ein in das Wählerverzeichnis einge- 
 tragener Wahlberechtigter,

 6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis  
 eingetragener Wahlberechtigter, 
  6.2.1 wenn er nachweist, dass er  
  ohne  sein Verschulden die nachste- 
  hende Antragsfrist auf Aufnahme in  
  das Wählerverzeichnis versäumt hat; 
  Europawahl
  bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei  
  unionsbürgern nach § 17 a Abs. 2  
  europawahlordnung  (euWo) bis zum 
  4. Mai 2014,
  Kommunalwahlen
  bei Wahlberechtigten nach § 3 Abs. 2  
  und 4 Kommunalwahlordnung  
  (KomWo) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3) bis zum  
  4. Mai 2014.  Dies gilt auch, wenn ein  
  unionsbürger nachweist, dass er  
  ohne sein Verschulden versäumt hat,  
  rechtzeitig die zur Feststellung seines  
  Wahlrechts  verlangten nachweise  
  nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWo vorzu- 
  legen,  
  6.2.2 wenn er nachweist, dass er  
  ohne sein Verschulden
  bei der Europawahl
  die einspruchsfrist gegen das  
  Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1  
  europawahlordnung bis zum 9. Mai  
  2014 versäumt hat,
  bei den Kommunalwahlen
  die Frist für den Antrag auf berichti- 
  gung des Wählerverzeichnisses nach  
  § 6 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz  
  (KomWG) bis zum 9. Mai 2014 ver- 
  säumt hat. 
  Dies gilt auch, wenn ein unionsbür- 
  ger nachweist, dass er ohne sein Ver- 
  schulden versäumt hat, rechtzeitig  
  die  zur Feststellung seines Wahl- 
  rechts verlangten nachweise nach § 3  

  Abs. 3 und 4 KomWo vorzulegen. 
  6.2.3 wenn sein recht auf Teilnahme  
  an der Wahl
  bei der Europawahl
  bei Deutschen erst nach Ablauf der  
  Antragsfrist nach § 17 Abs. 1 der euro- 
  pawahlordnung, bei unionsbürgern  
  nach § 17 a Abs. 2 europawahlord- 
  nung, oder erst nach Ablauf der ein- 
  spruchsfrist nach § 21 Abs. 1 europa- 
  wahlordnung entstanden ist;
  bei den Kommunalwahlen erst nach  
  Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Abs. 2  
  und 4 KomWo oder der einsichtsfrist 
  nach § 6 Abs. 2 KomWG entstanden  
  ist. 
  6.2.4 wenn sein Wahlrecht im ein- 
  spruchsverfahren (europawahl) /  
  Widerspruchsverfahren (Kommunal-
  wahlen) festgestellt worden und die  
  Feststellung erst nach Abschluss des  
  Wählerverzeichnisses zur Kenntnis 
  des bürgermeisteramtes gelangt ist. 
  zu 6.1 
  Wahlscheine können von in das  
  Wählerverzeichnis eingetragenen  
  Wahlberechtigten bis zum Freitag, 
  23. Mai 2014, 18 uhr, beim Bürger- 
  meisteramt Aalen, Marktplatz 30,  
  73430 Aalen, mündlich, schriftlich  
  oder in elektronischer Form beantragt  
  werden.
  im Falle nachweislich plötzlicher  
  erkrankung, die ein Aufsuchen des  
  Wahlraums nicht oder nur unter nicht  
  zumutbaren Schwierigkeiten möglich  
  macht, kann der Antrag noch bis zum  
  Wahltag, 15 uhr, gestellt werden.
  Versichert ein Wahlberechtigter  
  glaubhaft, dass ihm der beantragte  
  Wahlschein nicht zugegangen ist,  
  kann ihm bis zum Tage vor der Wahl,  
  12 uhr, ein neuer Wahlschein erteilt  
  werden. 
  zu 6.2
  nicht in das Wählerverzeichnis ein- 
  getragene Wahlberechtigte können  
  aus den unter nr. 6.2.1  - 6.2.4 angege- 
  benen Gründen den Antrag auf ertei 
  lung eines Wahlscheins noch bis zum  
  Wahltag, 15 uhr, stellen.
  Wer den Antrag für einen anderen  
  stellt, muss durch Vorlage einer  
  schriftlichen Vollmacht nachweisen,  
  dass er dazu berechtigt ist. ein behin- 
  derter Wahlberechtigter kann sich bei  
  der Antragstellung der hilfe einer an 
  deren Person bedienen.

7. ein Wahlberechtigter, der durch brief-
wahl wählen will, erhält mit den briefwahl-
unterlagen für die Europawahl einen roten 
Wahlbriefumschlag, mit den briefwahlun-
terlagen für die Kommunalwahlen einen 
gelben Wahlbriefumschlag. Die Anschrif-
ten, an die die Wahlbriefe zurückzusenden 
sind, sind auf den Wahlbriefumschlägen 
angegeben. ein Merkblatt für die briefwahl 
zur europawahl und die hinweise für die 
briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der 
rückseite des Wahlscheins enthalten die für 
den Wähler notwendigen informationen.
 7.1 Briefwahl für die Europawahl
 Mit dem Wahlschein erhält der Wahlbe- 
 rechtige 
 * einen amtlichen Stimmzettel
 * einen amtlichen blauen Stimmzettel- 
  umschlag
 * einen amtlichen, mit der Anschrift, an  
  die der Wahlbrief zurückzusenden ist,  
  versehenen roten Wahlbriefum 

  schlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief  
  für die Europawahl“ und
 * ein Merkblatt für die briefwahl.
 7.2 Briefwahl für die Kommunalwahlen
 Mit dem Wahlschein erhält der Wahlbe- 
 rechtigte 
 * die amtlichen Stimmzettel für jede  
  Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, mit  
  zugehörigen Merkblättern 
 * die/den dazugehörigen amtlichen  
  Stimmzettelumschlag/Stimmzettel- 
  umschläge für die briefwahl
 * einen amtlichen, mit der Anschrift, an  
  die der Wahlbrief zurückzusenden ist,  
  versehenen gelben Wahlbriefum- 
  schlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief  
  für die kommunale Wahl“. 

 Die Abholung von Wahlschein und brief- 
 wahlunterlagen für einen anderen ist

 im Falle der Europawahl nur möglich,  
 wenn die berechtigung zur empfang- 
 nahme der unterlagen durch Vorlage ei- 
 ner schriftlichen Vollmacht nachgewie- 
 sen wird und die bevollmächtigte Person  
 nicht mehr als vier Wahlberechtigte ver- 
 tritt; dies hat sie der Gemeindebehörde  
 vor empfangnahme der unterlagen  
 schriftlich zu versichern. Auf  Verlangen  
 hat sich die bevollmächtigte Person aus- 
 zuweisen;
 
 im Falle der Kommunalwahlen nur zuläs- 
 sig, wenn die empfangsberechtigung  
 durch schriftliche Vollmacht  nachgewie- 
 sen wird.

 Der Wahlberechtigte, der seine briefwahl- 
 unterlagen beim bürgermeisteramt selbst  
 in empfang nimmt, kann an ort und  
 Stelle die briefwahl ausüben.

 bei der briefwahl muss der Wähler den  
 Wahlbrief/die Wahlbriefe mit dem Stimm- 
 zettel/den Stimmzetteln und den Wahl- 
 scheinen so rechtzeitig an die angegebe- 
 ne Stelle absenden, dass die Wahlbriefe  
 dort spätestens am Wahltag bis 18 uhr  
 eingehen.

 Wähler, die bei der Europawahl und bei  
 den Kommunalwahlen durch briefwahl  
 wählen, müssen zwei Wahlbriefe absen- 
 den (roter Wahlbrief = europawahl, gelber  
 Wahlbrief = für die kommunale Wahl).

 Der Wahlbrief für die Europawahl wird  
 innerhalb der bundesrepublik Deutsch- 
 land ohne besondere Versendungsform 
 ausschließlich von der Deutsche Post AG  
 unentgeltlich befördert.
 
 Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen 
 wird innerhalb der bundesrepublik  
 Deutschland ohne besondere Versen- 
 dungsform ausschließlich von der Deut- 
 schen Post AG unentgeltlich befördert.
 Die Wahlbriefe können auch bei der auf  
 dem Wahlbrief angegebenen Stelle abge- 
 geben werden.

Aalen, 24. April 2014 
bürgermeisteramt
gez.
rentschler
oberbürgermeister

hinweis: Aus Gründen der besseren Les-
barkeit beschränken sich die Personenbe-
zeichnungen auf die männliche Form.

Recht auf Einsicht in das Wäh-
lerverzeichnis und Erteilung von 
Wahlscheinen

ÖFFenTLiChe beKAnnTMAChunGen

im Flurneuordnungsverfahren Aalen-Wald-
hausen wurden Feld- und Waldwege (ge-
meinschaftliche Anlagen) angelegt. Sie 
werden als beschränkt öffentliche Wege 
nach § 3 Abs. 2 nr. 4 a) des Straßengesetzes 
von baden-Württemberg mit der Ausfüh-
rung des Flurbereinigungsplanes am 15. 
Dezember 2003 dem Verkehr endgültig 
überlassen. Damit gelten diese Wege gem.  
§ 5 Abs. 6 des Straßengesetzes für baden-
Württemberg für den Verkehr als gewid-
met.

Die im Flurbereinigungsnachweis neuer 
bestand unter der ordnungsnummer 114 
aufgeführten Wege dienen der bewirt-
schaftung von Feld- und Waldgrundstü-
cken sowie sonstigen Grundstücken und 
dürfen mit Fahrzeugen mit einer Achslast 
von bis zu 5 Tonnen befahren werden. Mit 
Fahrzeugen mit einer Achslast von mehr als 
5 Tonnen dürfen nur die folgenden Wege 
benutzt werden:

Gemarkung Waldhausen, Flurstücke nr. 
1515, 1516, 1516/1, 1618/1, 1638 (westl. Teil so-
weit ausgebaut), 1669, 1673 (soweit ausge-
baut), 1685, 1698 (soweit ausgebaut), 1704, 
1727 (soweit ausgebaut), 1756 (soweit ausge-
baut), 1759 (soweit ausgebaut), 1765 (so-weit 
ausgebaut), 1780, 1795 (soweit ausgebaut), 
1797 (soweit ausgebaut), 1804, 1805, 1923, 
1958, 1962, 2000 (soweit ausgebaut), 2009 
(soweit ausgebaut), 2011, 2019, 2031, 2036, 
2053 (soweit ausgebaut), 2055, 2066, 2087 
(soweit ausgebaut), 2094, 2096 (so-weit aus-
gebaut), 2104 (soweit ausgebaut), 2110, 2111 
(soweit ausgebaut), 2119 (soweit ausgebaut), 
2137, 2139 2143 (soweit ausgebaut), 2300, 
2310, 2328 (soweit ausgebaut), 2404, 2429 
(soweit ausgebaut), 2436 (soweit ausgebaut), 
2445 (soweit ausgebaut), 2521 (soweit ausge-
baut), 2526, 2550 (soweit ausgebaut), 2561 
(soweit ausgebaut), 2585, 2586 (soweit aus-
gebaut), 2589, 2601, 2640 (soweit ausge-
baut), 2647 (soweit ausgebaut), 2652 (soweit 
ausgebaut), 2666 und 2675 (soweit ausge-

baut).

Folgende Wege dürfen mit Kraftfahrzeugen 
als Zufahrt zu den an ihnen liegenden Wan-
derparkplätzen benutzt werden:

Weg Flurstück 1638, ab der Gemeindestraße 
richtung Kläranlage,
Weg Flurstück 1698, ab der Landesstraße 
1080, östlich der bundesautobahn A7,
Weg Flurstück 1756, ab der Landesstraße 
1076, nördlich der bundesautobahn A7 und
Weg Flurstück 2445, in Verlängerung der 
ortsstraße „holzspitzweg“ in Simmiswei-
ler.

Alle innerhalb des Flurbereinigungsgebiets 
liegenden und nicht mehr ausgewiesenen 
Wege werden mit der Ausführung des Flur-
bereinigungsplanes am 15. Dezember 2003 
eingezogen (§ 7 Abs. 5 Straßengesetz von 
baden-Württemberg).

Aalen, 08.04.2014

gez.

Thilo rentschler
oberbürgermeister 

Widmung der Wege in der Flur-
bereinigung Aalen-Waldhausen,

im Flurneuordnungsverfahren Aalen-eb-
nat wurden Feld- und Waldwege (gemein-
schaftliche Anlagen) angelegt. Sie werden 
als beschränkt öffentliche Wege nach § 3 
Abs. 2 nr. 4 a) des Straßengesetzes von ba-
den-Württemberg mit der Ausführung des 
Flurbereinigungsplanes am 15. Dezember 
2003 dem Verkehr endgültig überlassen. 
Damit gelten diese Wege gem. § 5 Abs. 6 des 
Straßengesetzes für baden-Württemberg 
für den Verkehr als gewidmet.

Die im Flurbereinigungsnachweis neuer 
bestand unter der ordnungsnummer 114 
aufgeführten Wege dienen der bewirtschaf-
tung von Feld- und Waldgrundstücken so-
wie sonstigen Grundstücken und dürfen 
mit Fahrzeugen mit einer Achslast von bis 
zu 5 Tonnen befahren werden. Mit Fahrzeu-
gen mit einer Achslast von mehr als 5 Ton-
nen dürfen nur die folgenden Wege benutzt 
werden:

Gemarkung ebnat, Flurstücke nr. 3007, 
3008, 3019, 3026, 3072, 3091, 3112, 3123, 3134 
(soweit ausgebaut), 3141, 3249, 3268, 3343, 
3367, 3372, 3376, 3377, 3446, 3464, 3474 (so-
weit ausgebaut), 3477, 3481 (soweit ausge-
baut), 3489 (soweit ausgebaut), 3604, 3605, 
3606 (soweit ausgebaut), 3611, 3619, 3621, 
3657/1, 3750, 3775/1, 3789 (soweit aus-ge-
baut), 3806, 3808, 3914, 3917, 3934 (soweit 
ausgebaut) und 3940.

Alle innerhalb des Flurbereinigungsgebiets 
liegenden und nicht mehr ausgewiesenen 
Wege werden mit der Ausführung des Flur-
bereinigungsplanes am 15. Dezember 2003 
eingezogen (§ 7 Abs. 5 Straßengesetz von 
baden-Württemberg).

Aalen, 08.04.2014

gez.
Thilo rentschler
oberbürgermeister                   

Widmung der Wege in der  
Flurbereinigung Aalen-Ebnat




